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Brüssel, den 11. Juli 2001

.RPPLVVLRQ� JHQHKPLJW� hEHUQDKPH� YRQ� (XURGLRO
XQG�3DQWRFKLP�GXUFK�GLH�%$6)

1DFK� VRUJIlOWLJHU� 3U�IXQJ� KDW� GLH� (XURSlLVFKH� .RPPLVVLRQ� GLH� JHSODQWH
hEHUQDKPH� GHU� EHLGHQ� EHOJLVFKHQ� &KHPLHILUPHQ� (XURGLRO� XQG� 3DQWRFKLP
GXUFK� GDV� GHXWVFKH� 8QWHUQHKPHQ� %$6)� JHQHKPLJW�� 'LH� %$6)� ZLUG� VLFK
GDGXUFK� EHL� EHVWLPPWHQ� FKHPLVFKHQ� *UXQGSURGXNWHQ� HLQHQ� KRKHQ
0DUNWDQWHLO�VLFKHUQ�N|QQHQ��'HQQRFK�NDP�GLH�.RPPLVVLRQ�]X�GHP�6FKOXVV�
GDVV�GDV�9RUKDEHQ�NHLQH�VR�VFKZHUZLHJHQGHQ�)ROJHQ�I�U�GHQ�0DUNW�KDW�ZLH
GLH�6FKOLH�XQJ�GHU�EHLGHQ�YRP�.RQNXUV�EHGURKWHQ�EHOJLVFKHQ�8QWHUQHKPHQ�

Am 12. Februar 2001 wurde der Kommission ein Zusammenschlussvorhaben
gemeldet, wonach die BASF vom italienischen Sisas-Konzern die beiden
Unternehmen Pantochim und Eurodiol übernehmen will.

Die Untersuchung der Kommission konzentrierte sich auf die Folgen der Fusion für
die die BDO-verwandten Produkte THF, NMP und GBL betreffenden Märkte
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, wo die BASF auf einen Marktanteil
von über 45 % kommen würde. Die fraglichen Produkte werden hauptsächlich als
Lösungsmittel eingesetzt.

Die Fusion würde zur Vereinigung des Marktführers BASF mit dem drittgrößten
Hersteller Eurodiol führen, was Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt,
zumal die beiden Hauptwettbewerber ISP und Lyondell vergleichsweise kleinere
Hersteller sind.

Angesichts der finanziellen Schwierigkeiten von Eurodiol und Pantochim hatte die
Kommission analog zu dem in der Entscheidung Kali+Salz/Treuhand/MDK
(IV/M.308) entwickelten Konzept der Sanierungsfusion die Folgen des
Zusammenschlusses für den Markt gegenüber den Folgen des Ausscheidens der
beiden belgischen Unternehmen aus dem Marktgeschehen bei Untersagung der
Übernahme abzuwägen.

Dabei ergab sich folgender Sachverhalt:

- Am 18. September 2000 eröffnete das Handelsgericht Charleroi das
Vergleichsverfahren gegenüber Eurodiol und Pantochim (concordat judiciaire).
Dabei wurde festgestellt, dass der Konkurs von Eurodiol und Pantochim
unabwendbar ist, wenn sich nicht ein Käufer für die beiden Unternehmen findet.

- Trotz der Bemühungen der Vergleichsverwalter, einen Käufer zu finden, war die
BASF das einzige Unternehmen, das ein verbindliches Angebot für die
belgischen Unternehmen vorgelegt hat. Die Kommission fand dies bestätigt,
nachdem sie selbst nach einer Alternativlösung gesucht hatte.

- Außerdem stellte die Kommission fest, dass die Produktionskapazitäten von
Eurodiol und Pantochim ohne die Fusion definitiv für den Markt verloren wären.
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Aufgrund der besonderen Lage auf diesen Märkten - steigende Nachfrage in
Verbindung mit erheblichen Kapazitätsengpässen - würde ein Konkurs daher sehr
wahrscheinlich zu Versorgungsschwierigkeiten und damit zu Preissteigerungen
führen, was für die Abnehmer unangenehmere Folgen hätte als die Genehmigung
der Fusion. Die Kommission schloss hieraus, dass das Konzept der
Sanierungsfusion auf den vorliegenden Fall anwendbar ist, und genehmigte das
Vorhaben.

Die Kommission greift im vorliegenden Fall auf den Grundsatz der "failing company
defence" zurück und stützt sich dabei auf die Kriterien, die von den US-
Wettbewerbsbehörden in ihren "Merger Guidelines" entwickelt wurden.


